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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

1469K – BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR GEWÄHLTE, EHRENAM TLICHE 
GEMEINDEFUNKTIONÄRE 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf Unfälle, die die versicherten Personen  
–  bei der Tätigkeit als ehrenamtlicher Gemeindefunktionär, 
–  bei Parteiversammlungen und Wahlkampfveranstaltungen, 
–  bei Besorgungen im Auftrag der Gemeinde, 
–  bei auf Veranlassung der Gemeinde teilgenommenen Festlichkeiten und ähnlichen Veranstaltungen 
erleiden. 
 
Unfälle auf dem direkten Weg von der Wohnung zur versicherten Tätigkeit oder umgekehrt sind in der Versicherung eingeschlossen. 
Der Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn dieser Weg ohne Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit unterbrochen oder 
verlängert wird, es sei denn, dass die Unterbrechung durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wurde. 
 
Die Erweiterung des Unfallbegriffs im Hinblick auf die durch Insektenstiche übertragene Infektionen (z. B. Frühsommer-
Meningoencephalitis und Meningopolyneuritis) gemäß Artikel 2 der AUVB findet keine Anwendung. 
 
 


